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A1 BEURTEILUNGSWERTE FÜR LUFTSCHADSTOFFKONZENTRATIONEN AN 
KFZ-STRASSEN 

A1.1 Grenzwerte 

Durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen eine Vielzahl von Schadstoffen, welche 
die menschliche Gesundheit gefährden können, z.B. Stickoxide (NOx als Summe von NO 
und NO2), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2), Benzol, Partikel, etc. Im vorliegenden 
Gutachten werden Konzentrationen bzw. Immissionen von Luftschadstoffen ermittelt. Deren 
Angabe allein vermittelt jedoch weder Informationen darüber, welche Schadstoffe die wich-
tigsten sind, noch einen Eindruck vom Ausmaß der Luftverunreinigung im Einflussbereich 
einer Straße. Erst ein Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen 
Beurteilungswerten, z.B. Grenz- oder Vorsorgewerten lässt Rückschlüsse auf die Luftqualität 
zu. Darauf wird im Folgenden eingegangen. 

Grenzwerte sind rechtlich verbindliche Beurteilungswerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit, der Vegetation oder des Bodens, die einzuhalten sind und nicht überschritten wer-
den dürfen. Die in Deutschland für den Einflussbereich von Straßen maßgebenden Grenz-
werte sind in der 39. BImSchV (2010) benannt, dort als Immissionsgrenzwert bezeichnet. 
Bezüglich verkehrsbedingter Luftschadstoffe sind derzeit NO2, PM10 und PM2.5 von Bedeu-
tung, gelegentlich werden zusätzlich noch die Schadstoffe Benzol, Blei und Kohlenmonoxid 
betrachtet. Ruß wird nicht betrachtet, weil es nach Erscheinen der 33. BImSchV (2004) und 
dem damit erfolgten Zurückziehen der 23. BImSchV (1996) dafür keinen gesetzlichen Beur-
teilungswert mehr gibt. Ruß ist Bestandteil von PM10 und wird damit indirekt erfasst. Die 
Grenzwerte der 39. BImSchV sind in Tab. A1.1 angegeben. 

Ergänzend zu diesen Grenzwerten nennt die 39. BImSchV Toleranzmargen; das sind in jähr-
lichen Stufen abnehmende Werte, um die der jeweilige Grenzwert innerhalb festgesetzter 
Fristen überschritten werden darf, ohne in Deutschland die Erstellung von Luftreinhalteplä-
nen zu bedingen. Diese Werte werden als Übergangsbeurteilungswerte bezeichnet, sofern 
sie aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge in den Betrachtungen der Planungen Berück-
sichtigung finden.  

Zusätzliche Luftschadstoffe zu den genannten werden meist nicht betrachtet, da deren Im-
missionen in Deutschland typischerweise weit unterhalb der geltenden Grenzwerte liegen. In 
der 39. BImSchV (2010) werden auch Zielwerte für PM2.5, Arsen, Kadmium, Nickel und 
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Benzo(a)pyren (BaP) in der Luft als Gesamtgehalt in der PM10-Fraktion über ein Kalender-
jahr gemittelt festgesetzt. Ein Zielwert ist die nach Möglichkeit in einem bestimmten Zeitraum 
zu erreichende Immissionskonzentration, um die schädlichen Einflüsse auf die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt insgesamt zu vermeiden, zu verhindern oder zu verringern. Die 
verkehrsbedingten Zusatzbelastungen dieser genannten Schadstoffe liegen selbst an stark 
befahrenen Hauptverkehrsstraßen meist deutlich unterhalb der Hintergrundbelastung und 
werden deshalb ebenfalls nicht mitbetrachtet. 

Stoff Mittelungszeit Grenzwert Geltungszeitpunkt

NO2 Stundenmittelwert 200 µg/m3 maximal 18 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2010 

NO2 Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2010 

Partikel (PM10) Tagesmittelwert 50 µg/m3 maximal 35 
Überschreitungen / Jahr 

seit 2005 

Partikel (PM10) Jahresmittelwert 40 µg/m3  seit 2005 

Partikel (PM2.5) Jahresmittelwert 25 µg/m³ ab 2015 

Blei Jahresmittelwert 0.5 µg/m3  seit 2005 

Benzol Jahresmittelwert 5 µg/m3  seit 2010 

Kohlenmonoxid (CO) 8 h gleitender Wert  10 mg/m3  seit 2005 

Tab. A1.1: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV (2010) für ausgewählte (verkehrsre-
levante) Schadstoffe 

Der Inhalt der am 11. Juni 2008 in Kraft getretenen EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist 
mit der 39. BImSchV in nationales Recht umgesetzt. Die Inhalte der 22. BImSchV und 
33. BImSchV werden u.a. in der 39. BImSchV zusammengefasst, sodass diese beiden 
BImSchV aufgehoben werden. Ein neues Element der 39. BImSchV ist die Einführung eines 
Immissionsgrenzwertes für die Feinstaubfraktion PM2.5 (Partikel mit einem aerodynami-
schen Durchmesser von 2.5 µm), der ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten ist. Für davor lie-
gende Jahre werden Toleranzmargen genannt, die hier im Kap. A1.2 beschrieben werden. 

Die Möglichkeit zur Beantragung einer Fristverlängerung für die Einhaltung der Grenzwerte 
von PM10, NO2 und Benzol unter bestimmten Randbedingungen wurde aus der EU-
Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG übernommen. Zudem wird in der 39. BImSchV die Mög-
lichkeit eröffnet, Emissionsbeiträgen aus natürlichen Quellen bei Grenzwertüberschreitungen 
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besser zu berücksichtigen sowie deutlich gemacht, an welchen Orten eine Beurteilung der 
Einhaltung der Grenzwerte nicht vorgenommen werden muss. 

A1.2 Vorsorgewerte 

Da der Vergleich von Luftschadstoffkonzentrationen mit Grenzwerten allein noch nicht aus-
reichend ist, um eine Luftschadstoffkonzentration zu charakterisieren, gibt es zusätzlich zu 
den Grenzwerten so genannte Vorsorgewerte bzw. Zielwerte zur langfristigen Verbesserung 
der Luftqualität.  

Die 39. BImSchV weist als Zielwert einen PM2.5-Jahresmittelwert von 25 µg/m³ aus, der 
bereits heute eingehalten werden sollte.  

Um die Einhaltung des Immissionsgrenzwertes für PM2.5 von 25 µg/m³ ab den Jahr 2015 
einzuhalten, wird eine die Toleranzmarge von 5 µg/m³ erlassen, die sich ab dem 1. Januar 
2009 jährlich um ein Siebentel (ca. 0.7 µg/m³) vermindert. 

In der 39. BImSchV wird als nationales Ziel gefordert, ab dem Jahr 2015 den Indikator für die 
durchschnittliche PM2.5-Exposition von 20 µg/m³ im Jahresmittel einzuhalten. Die durch-
schnittliche PM2.5-Exposition für das Referenzjahr 2010 ist vom UBA festzustellen und ba-
siert auf dem gleitenden Jahresmittelwert der Messstationen im städtischen und regionalen 
Hintergrund für die Jahre 2008 bis 2010. Ab dem Jahr 2020 soll als Zielwert eine reduzierte 
durchschnittliche PM2.5-Exposition eingehalten werden. Das Reduktionsziel beträgt in Ab-
hängigkeit vom Ausgangswert im Referenzjahr 2010 bis zu 20%, mindestens jedoch soll das 
Ziel von 18 µg/m³ erreicht werden. 

A1.3 Europäische Richtlinien zur Bewertung von Luftschadstoffen 

Die EU-Luftqualitätsrichtlinie 2008/50/EG ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union am 11. Juni 2008 in Kraft getreten. Mit der 39. BImSchV hat die Bundes-
regierung die EU-Richtlinie weitgehend in nationales Recht umsetzt.  

Im Unterschied zur 39. BImSchV soll nach der EU-Luftqualitätsrichtlinie ab dem Jahr 2020 
ein Richtgrenzwert von 20 µg/m3 im Jahresmittel (Stufe 2 im Anhang XIV) zum Grenzwert 
werden. Im Jahr 2013 wird dieser Richtgrenzwert von der EU-Kommission anhand zusätzli-
cher Informationen über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die technische 
Durchführbarkeit und die Erfahrungen mit dem Zielwert in den Mitgliedstaaten überprüft. 
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A N H A N G A2 

BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONS- 

ERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 
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A2  BESCHREIBUNG DES NUMERISCHEN VERFAHRENS ZUR IMMISSIONS- 
ERMITTLUNG UND FEHLERDISKUSSION 

Für die Berechnung der Schadstoffimmission an einem Untersuchungspunkt wird das ma-
thematische Modell PROKAS zur Anwendung gebracht, welches den Einfluss des umge-
benden Straßennetzes bis in eine Entfernung von mehreren Kilometern vom Untersu-
chungspunkt berücksichtigt. Es besteht aus dem Basismodul PROKAS_V (Gaußfahnenmo-
dell) und dem integrierten Bebauungsmodul PROKAS_B, das für die Berechnung der Immis-
sionen in Straßen mit dichter Randbebauung eingesetzt wird. 

A2.1 Berechnung der Immissionen mit PROKAS_V 

Die Zusatzbelastung infolge des Straßenverkehrs in Gebieten ohne oder mit lockerer Rand-
bebauung wird mit dem Modell PROKAS ermittelt. Es werden jeweils für 36 verschiedene 
Windrichtungsklassen und 9 verschiedene Windgeschwindigkeitsklassen die Schadstoffkon-
zentrationen berechnet. Die Zusatzbelastung wird außerdem für 6 verschiedene Aus-
breitungsklassen ermittelt. Mit den berechneten Konzentrationen werden auf der Grundlage 
von Emissionsganglinien bzw. Emissionshäufigkeitsverteilungen und einer repräsentativen 
Ausbreitungsklassenstatistik die statistischen Immissionskenngrößen Jahresmittel- und 98-
Perzentilwert ermittelt. 

Die Parametrisierung der Umwandlung des von Kraftfahrzeugen hauptsächlich emittierten 
NO in NO2 erfolgt nach Romberg et al. (1996). Diese Vorgehensweise wurde durch Auswer-
tungen von Messdaten der letzten Jahre bestätigt (Bächlin et al., 2006). 

A2.2 Berechnung der Immissionen in Straßen mit dichter Randbebauung mit 
PROKAS_B 

Im Falle von teilweise oder ganz geschlossener Randbebauung (etwa einer Straßenschlucht) 
ist die Immissionsberechnung nicht mit PROKAS_V durchführbar. Hier wird das ergänzende 
Bebauungsmodul PROKAS_B verwendet. Es basiert auf Modellrechnungen mit dem mikro-
skaligen Ausbreitungsmodell MISKAM für idealisierte Bebauungstypen. Dabei wurden für 20 
Bebauungstypen und jeweils 36 Anströmrichtungen die dimensionslosen Abgaskonzentratio-
nen c* in 1.5 m Höhe und 1 m Abstand zum nächsten Gebäude bestimmt. 
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Die Bebauungstypen werden unterschieden in Straßenschluchten mit ein- oder beidseitiger 
Randbebauung mit verschiedenen Gebäudehöhe-zu-Straßenschluchtbreite-Verhältnissen 
und unterschiedlichen Lückenanteilen in der Randbebauung. Unter Lückigkeit ist der Anteil 
nicht verbauter Flächen am Straßenrand mit (einseitiger oder beidseitiger) Randbebauung zu 
verstehen. Die Straßenschluchtbreite ist jeweils definiert als der zweifache Abstand zwischen 
Straßenmitte und straßennächster Randbebauung. Die Tab. A2.1 beschreibt die Einteilung 
der einzelnen Bebauungstypen. Straßenkreuzungen werden auf Grund der Erkenntnisse aus 
Naturmessungen (Kutzner et al., 1995) und Modellsimulationen nicht berücksichtigt. Danach 
treten an Kreuzungen trotz höheren Verkehrsaufkommens um 10% bis 30% geringere Kon-
zentrationen als in den benachbarten Straßenschluchten auf. 

Aus den dimensionslosen Konzentrationen errechnen sich die vorhandenen Abgaskonzen-
trationen c zu 

c c Q
B u

= ⋅
⋅ ′

*
 

 

wobei: c = Abgaskonzentration [µg/m3] 
c* = dimensionslose Abgaskonzentration [-] 
Q = emittierter Schadstoffmassenstrom [µg/m s] 
B = Straßenschluchtbreite [m] beziehungsweise doppelter Abstand 
  von der Straßenmitte zur Randbebauung 
u' = Windgeschwindigkeit unter Berücksichtigung der fahrzeug- 
                       induzierten Turbulenz [m/s] 

Die Konzentrationsbeiträge von PROKAS_V für die Hintergrundbelastung und von PRO-
KAS_B werden für jede Einzelsituation, also zeitlich korreliert, zusammengefasst. 
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Typ Randbebauung Gebäudehöhe/ 
 Straßenschluchtbreite 

Lückenanteil [%] 

     0* locker    - 61  - 100 
101 einseitig    1:3   0  -   20 
102 "    1:3 21  -   60 
103 "    1:2   0  -   20 
104 "    1:2 21  -   60 
105 "       1:1.5   0  -   20 
106 "       1:1.5 21  -   60 
107 "    1:1   0  -   20 
108 "    1:1 21  -   60 
109 " 1.5:1   0  -  20 
110 " 1.5:1 21  -   60 
201 beidseitig    1:3   0  -   20 
202 "    1:3 21  -   60 
203 "    1:2   0  -   20 
204 "    1:2 21  -   60 
205 "       1:1.5   0  -   20 
206 "       1:1.5 21  -   60 
207 "    1:1   0  -   20 
208 "    1:1 21  -   60 
209 " 1.5:1   0  -   20 
210 " 1.5:1 21  -   60 

Tab. A2.1: Typisierung der Straßenrandbebauung 

A2.3 Fehlerdiskussion  

Immissionsprognosen als Folge der Emissionen des KFZ-Verkehrs sind ebenso wie Mes-
sungen der Schadstoffkonzentrationen fehlerbehaftet. Bei der Frage nach der Zuverlässig-
keit der Berechnungen und der Güte der Ergebnisse stehen meistens die Ausbreitungs-
modelle im Vordergrund. Die berechneten Immissionen sind aber nicht nur abhängig von den 
Ausbreitungsmodellen, sondern auch von einer Reihe von Eingangsinformationen, wobei 
jede Einzelne dieser Größen einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die prognosti-
zierten Konzentrationen hat. Wesentliche Eingangsgrößen sind die Emissionen, die Bebau-
ungsstruktur, meteorologische Daten und die Hintergrundbelastung. 

                                                 

* Typ 0 wird angesetzt, wenn mindestens eines der beiden Kriterien (Straßenschluchtbreite > 5 x 
Gebäudehöhe bzw. Lückenanteil > 61 %) erfüllt ist. 
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Es ist nicht möglich, auf Basis der Fehlerbandbreiten aller Eingangsdaten und Rechen-
schritte eine klassische Fehlerberechnung durchzuführen, da die Fehlerbandbreite der ein-
zelnen Parameter bzw. Teilschritte nicht mit ausreichender Sicherheit bekannt sind. Es kön-
nen jedoch für die einzelnen Modelle Vergleiche zwischen Naturmessungen und Rech-
nungen gezeigt werden, anhand derer der Anwender einen Eindruck über die Güte der Re-
chenergebnisse erlangen kann. 

In einer Sensitivitätsstudie für das Projekt "Europäisches Forschungszentrum für Maßnah-
men zur Luftreinhaltung - PEF" (Flassak et al., 1996) wird der Einfluss von Unschärfen der 
Eingangsgrößen betrachtet. Einen großen Einfluss auf die Immissionskenngrößen zeigen 
demnach die Eingangsparameter für die Emissionsberechnungen sowie die Bebauungsdich-
te, die lichten Abstände zwischen der Straßenrandbebauung und die Windrichtungsvertei-
lung. 

Hinsichtlich der Fehlerabschätzung für die KFZ-Emissionen ist anzufügen, dass die Emis-
sionen im Straßenverkehr bislang nicht direkt gemessen, sondern über Modellrechnungen 
ermittelt werden. Die Genauigkeit der Emissionen ist unmittelbar abhängig von den Fehler-
bandbreiten der Basisdaten (d.h. Verkehrsmengen, Emissionsfaktoren, Fahrleistungsvertei-
lung, Verkehrsablauf). 

Nach BASt (1986) liegt die Abweichung von manuell gezählten Verkehrsmengen (DTV) ge-
genüber simultan erhobenen Zähldaten aus automatischen Dauerzählstellen bei ca. 10%. 

Für Emissionsfaktoren liegen derzeit noch keine statistischen Erhebungen über Fehlerband-
breiten vor. Deshalb wird vorläufig ein leicht erhöhter Schätzwert von ca. 20% angenommen. 

Weitere Fehlerquellen liegen in der Fahrleistungsverteilung innerhalb der nach Fahrzeug-
schichten aufgeschlüsselten Fahrzeugflotte, dem Anteil der mit nicht betriebswarmem Motor 
gestarteten Fahrzeuge (Kaltstartanteil) und der Modellierung des Verkehrsablaufs. Je nach 
betrachtetem Schadstoff haben diese Eingangsdaten einen unterschiedlich großen Einfluss 
auf die Emissionen. Untersuchungen haben beispielsweise gezeigt, dass die Emissionen, 
ermittelt über Standardwerte für die Anteile von leichten und schweren Nutzfahrzeugen und 
für die Tagesganglinien im Vergleich zu Emissionen, ermittelt unter Berücksichtigung ent-
sprechender Daten, die durch Zählung erhoben wurden, Differenzen im Bereich von +/-20% 
aufweisen. 
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Die Güte von Ausbreitungsmodellierungen war Gegenstand weiterer PEF-Projekte (Röckle & 
Richter, 1995 und Schädler et al., 1996). Schädler et al. führten einen ausführlichen Ver-
gleich zwischen gemessenen Konzentrationskenngrößen in der Göttinger Straße, Hannover, 
und MISKAM-Rechenergebnissen durch. Die Abweichungen zwischen Mess- und Rechen-
ergebnissen lagen im Bereich von 10%, wobei die Eingangsdaten im Fall der Göttinger Stra-
ße sehr genau bekannt waren. Bei größeren Unsicherheiten in den Eingangsdaten sind hö-
here Rechenunsicherheiten zu erwarten. Dieser Vergleich zwischen Mess- und Rechener-
gebnissen dient der Validierung des Modells, wobei anzumerken ist, dass sowohl Messung 
als auch Rechnung fehlerbehaftet sind. 

Hinzuzufügen ist, dass der Fehler der Emissionen sich direkt auf die berechnete Zusatz-
belastung auswirkt, nicht aber auf die Hintergrundbelastung, d.h. dass die Auswirkungen auf 
die Gesamtimmissionsbelastung geringer sind. 
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A N H A N G A3 : 

EMISSIONEN DER STRASSENABSCHNITTE 
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